
Tatfacbe, daß die erften Architekten der Welt fich in vielen Fällen 
darüber nicht einigen würden, wer ift Architekt, wer nicht, 
geben den fieberen Beweis, daß der Titel Architekt nicht zu 
febüßen ift und daß eine Beurteilung künftlerifcber Qualitäten 
nur durch die Künftler felbft, alfo durch Gruppierung der Künftler 
untereinander möglich ift. □ 

In letzterem Umftand liegt wieder der Beweis, daß Staats¬ 
und Stadtverwaltungen nicht einmal in der Lage find, die richtige 
Wahl eines Künftler für die Einreibung in ein Amt zu treffen. 

Noch ein wichtiger Faktor kommt bei einer folcben Ein¬ 
reihung in Betracht. Der in ein Amt berufene Architekt wird 
im Amt ficherlich nicht die erfte Rolle fpielen; feine Individualität, 
fein Gefchmack ufw. müffen fich daher diefer Eigenfcbaften feines 
oder gar feiner Vorgefetjten unterordnen. Die im Amte zur 
Ausführung gelangenden Werke würden alfo nicht die Fähig¬ 
keiten, den Gefchmack und die Individualität des febaffenden 
Künftlers, fondern die ficherlich minderwertigen feiner Vorge- 
fetjten zeigen, und da folcbe Vorgefetjte in den meiften Fällen 
fogar künftlerifcbe oder gar tecbnifche Laien find, fo bedarf es 
kaum der weiteren Begründung, daß aus folcber Kombination 
nie gutes entftehen kann. □ 

Zu erwähnen ift noch, daß die künftlerifchen Eigenfcbaften des 
unter dem Amtsjocb gedrückten Künftlers nie die unbedingt 
nötige Entfaltung erhalten können. Diefe Erwägungen beftätigen 
zur Genüge, daß eine Staats- oder Stadtverwaltung nicht in der 
Lage ift, erftklaffige Künftler als befoldete Beamte zu aquirieren. 

Staats- und Städteverwaltungen haben aber lieber die heilige 
Verpflichtung der Kunftpflege, d. h. bezüglich der Baukunft, die 
von ihnen bergefteilten Bauten follen muftergültig und vorbild¬ 
lich wirken. Solche Bauausführungen find nur von großen 
Künftlern und nicht von künftlerifcb minderbefäbigten Beamten 
zu erwarten. □ 

Aus denfelben Gründen darf fich auch die Befugnis von 
Beamten nur auf die zweckliche, tecbnifche und ökonomifche, 
nie aber auf eine künftlerifcbe Kontrolle von Bauausführungen 
ausdehnen. Wird endlich erwogen, daß durch die Eruption, 
die auf dem Kunftgebiete entftand, ein heftiger Kampf allerorts 
tobte und die öffentliche Meinung fich heute darüber kaum be¬ 
ruhigte, daher nicht in der Lage ift, mit unbeeinflußtem Kunft- 
empfinden über Kunftwerke aburteilen zu können, fo ift damit 
eine große Zahl von Begründungen angeführt, daß uns die 
richtige Beantwortung der Frage I leicht wird: □ 

Wichtige Regierungs- und ftädtifebe Bauten können 
nur durch bedeutende Künftler und nicht durch be¬ 
foldete Beamte ausgeführt werden. □ 

Die bisherigen Betrachtungen werden die Löfung der kommen¬ 
den Fragen wefentlicb erleichtern und die jeßt zu beantwortende 

FRAGE II, 

baukünftlerifebe Bildung des Publikums, kommt durch 
die Erörterungen über die Frage I febon in jenes Gebiet, von 
welchem aus eine wichtige Beantwortung zu erhoffen ift. □ 

Werden die beften Vorbilder durch hervorragende Künftler 
gefchaffen, fo wird das künftlerifcbe Empfinden der Allgemein¬ 
heit ficber dadurch wachgerufen oder das Beftebende verftärkt. 

Freilich bleibt es dabei immer Hauptbedingung, daß diefe 
Vorbilder auf fehr hoher künftlerifcber Stufe flehen, alfo von 
erften Künftlern gefchaffen find. Erftklaffige Künftler werden 
jedes Werk dem Zwecke völlig anpaffen; fie werden fich des 
geeigneten Ausfübrungsmaterials und der richtigen Konftruktion 
bedienen, um die Kunftformen daraus zu bilden. Nur fo wird 
die erwünfehte Schönheit und Charakteriftik des Werkes ent- 
fteben und nur diefe werden imftande fein, den Befchauer zu 

befriedigen. Sicher wird dann auch die Erkenntnis im Be* 
febauer aufleucbten, daß der Künftler in allgemein verftänd- 
licher Sprache fpriebt. Ift aber das Kunftwerk dem Befchauer 
verftändlich, fo febwindet der beftebende Widerwille, fich in ein 
Werk zu vertiefen, und die Möglichkeit und der Wille, es zu 
beurteilen, tritt ein. D 

Gewiß ift, damit muftergültige Bauausführungen entftehen, die 
Staatshilfe nötig, da der Staat in erfter Linie berufen ift, die 
Kunft, den Kulturmeffer der Menfcbbeit, zu fördern. □ 

Diefe Staatsbilfe ift, wenn fie wirkfam fein foll, nur dadurch 
möglich, daß fich der Staat, das Land oder die Stadt, da ihnen 
das Kunftverftändnis mangelt, zur Löfung aller Kunftfragen 
eines geeigneten Organs, eines Senates bedienen, welcher Senat 
nur aus fich betätigenden Künftlern zu befteben und darüber 
zu wachen hätte, daß nur Gutes gefchaffen wird. □ 

Die Antwort auf die Frage II muß daher lauten: □ 
Die baukünftlerifche Bildung des Publikums kann 

nur durch das gefebaffene Gute richtig beeinflußt 
werden, denn nichts ift fo fiegreich, wie eben das Gute. 

FRAGE III: 
Gefe^mäßige Befähigung des Architekten; hierzu fei 

folgendes erwähnt: □ 
Allerorts tritt das Beftreben der Künftler, die Kunft zu fördern, 

ftark hervor. Ja, fie find tatfächlich die einzigen Förderer, denn 
die von Erwerb und Politik ganz erfüllte Menfcbbeit bat für 
die Kunft nahezu jede Empfindung verloren. Es ift daher be¬ 
greiflich, daß das Verlangen zutage tritt, die Kunft zu fchüßen, 
und glaubt man dies dadurch zu erreichen, daß man dem Titel 
Architekt eine gefeßmäßige Kraft verleibt. □ 

Diefe gefeßmäßige Kraft ift, wie früher gezeigt wurde, nicht 
möglich. Sie ift aber auch gar nicht nötig, denn nicht darum 
bandelt es fich, daß amtlich beftätigte Baukünftler zur Aus¬ 
führung von Werken zugeiaffen werden, fondern darum, daß 
nur das Allerbefte gefchaffen werde. Wenn fich alfo Staat, 
Land und Stadt, refpektive ihre Verwaltungen, eines Kunft- 
fenats bedienen, fo tritt dieferart eine künftlerifcbe Kontrolle 
ein, welche das anzuftrebende Ziel am eheften erhoffen läßt. 

Bei einer gefeßmäßigen Befähigung des Architekten kann es 
fich daher nicht um die künftlerifcbe Qualität des Architekten 
handeln, fondern nur bezüglich feiner facbwiffenfcbaftlichen 
Qualität ift eine amtliche Kontrolle zuläffig. Diefe aber ift fehr 
einfach, da alle Behörden ihre woblgefcbulten Bauämter haben, 
welche fich mit diefer Kontrolle bei der Baubewilligung be- 
febäftigen können. □ 

Der gefeßmäßige Vorgang bat demnach darin zu beftehen, 
daß der Architekt für die von ihm verfaßten Pläne die Haf¬ 
tung durch feine Unterfchrift übernimmt und fich durch die 
Unternehmer der einzelnen Arbeiten, welche wieder die von ihnen 
gefertigten ftatiftifeben Berechnungen beizubringen haben, deckt. 

Die Beantwortung der Frage III bat daher zu lauten: □ 
Der Architekt ift zu jeder Bauberftellung durch die 

von ihm verfaßten und gefertigten Pläne berechtigt, 
wenn diefelben die künftlerifcbe und bautechnifche 
Kontrolle paffiert haben. □ 

FRAGE IV: 
Wie weit ift ein Architekt in tbeoretifeber und prak- 

tifcher Beziehung als Handwerker auszubilden; hierzu 
fei bemerkt: □ 

Wiederholt wurde im vorhergehenden auf die wiffenfehaft- 
liehe Bildung des Architekten verwiefen und betont, daß er 
ein fehr reiches Material in fich aufzunehmen habe, und daß 
diefe Aufnahme aus den eingangs erwähnten Gründen keine 
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